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Die Rückkehr des Wolfes
Debatte und Herausforderungen aus Sicht der erwerblichen Schafhaltung

von Andreas Schenk

Im Jahr 2000 begann die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland mit der Ansiedlung eines Rudels in 

Sachsen. Seitdem hat sich der Wolf im Bundesgebiet ausgebreitet. Die deutsche Bevölkerung steht 

ihm insgesamt positiv gegenüber, während ihn Teile der Landbevölkerung mit Sorge und Angst be-

trachten. Besonders betroff en sind Halter von Weidetieren in Wolfsgebieten. Im Konfl ikt zwischen 

Stadt und Land ist der Wolf zum Gegenstand einer intensiven gesellschaftlichen Debatte gewor-

den: Natur- und Tierschützer, landwirtschaftliche Tierhalter und betroff ene Bürgerinnen und Bür-

ger stehen sich zuweilen unversöhnlich gegenüber. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über 

die aktuelle Situation, die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die ökonomischen Belastungen 

für die Weidehalter. Der Autor entwickelt aus der Sicht der Berufsschäferei Vorschläge, wie in Zu-

kunft mit dem strittigen Thema Wolf umzugehen ist, um einen weitest möglichen Interessensaus-

gleich und eine Befriedung der Lage wieder herzustellen. Es geht um pragmatische Lösungen für 

das Zusammenleben von Weidetieren und Wolf. Lösungen, die Weidetierhaltung und Artenschutz 

nicht gegeneinander ausspielen, sondern geltendes Recht ausschöpfen und so den drohenden Zu-

sammenbruch der – auch aus Naturschutzgründen unverzichtbaren – Schäferei in Deutschland 

verhindern sollen.

In Deutschland wurden beim letzten offi  ziellen Mo-
nitoring im Jahr 2016/2017¹ Wolfsrudel außer in 
Brandenburg (22) und Sachsen (14) auch in Sachsen-
Anhalt (11), Niedersachsen (10) und Mecklenburg-
Vorpommern (3) nachgewiesen. Wolfspaare ohne Re-
produktion wurden in Brandenburg (3), Sachsen (4), 
Niedersachsen (4) und Bayern (2) bestätigt; territoria-
le Einzelwölfe in Th üringen (1) und Niedersachsen (2). 
In sechs weiteren Ländern wurden durchwandernde 
Wölfe nachgewiesen: Baden-Württemberg, Bremen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-
Holstein und Hessen.²

Das Monitoring der Population liegt im Verant-
wortungsbereich der Bundesländer. Auf Bundesebe-
ne werden die Ergebnisse durch die Dokumentations- 
und Beratungsstelle des Bundes zum Th ema Wolf 
zusammengefasst. Die Populationsdaten werden nur 
auf Ebene von Rudeln und territorialen Einzeltieren 
veröff entlicht. Angaben zur Gesamtpopulation sind 
nicht verfügbar.

Der Wolf war 2016/2017 in allen Flächenländern 
präsent. Er ist eine gesamtdeutsche und gesamtgesell-
schaft liche Herausforderung.

Rechtsrahmen

Die gesellschaft liche Debatte zum Wolf ignoriert teils 
das europäische und deutsche Artenschutzrecht. Ver-
schiedene der diskutierten Lösungsansätze wären erst 
nach langwierigen Rechtsetzungsprozessen umsetzbar. 

Europa 

Der Wolf ist auf europäischer Ebene durch die Richt-
linie 92/43/EWG ³ (FFH-Richtlinie) geschützt. Er ist 
Anhang IV zugeordnet und gilt damit als streng ge-
schützte Art. Daher ist es nach Artikel 12 (1) verboten, 
Wölfe zu töten, zu fangen oder zu stören. Ausnahmen 
von diesen Verboten sind nach Artikel 16 (1) nur im 
Einzelfall zulässig, sofern drei Bedingungen erfüllt sind: 

 ■ Es muss mindestens einer der bezeichneten Ausnah-
megründe vorliegen, beispielsweise die Abwehr von 
ernsten Schäden für Eigentum oder Artenschutz,

 ■ der günstige Erhaltungszustand darf nicht gefährdet 
werden und

 ■ es darf keine andere zufriedenstellende Lösung 
 geben.
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Deutschland

In Umsetzung der FFH-Richtlinie gilt der Wolf nach 
§ 7 (1) Bundesnaturschutzgesetz ⁴ als besonders und 
streng geschützte Art. In der Folge ist es nach § 44 (1) 
verboten, Wölfe zu töten, zu verletzen, zu stören, zu 
fangen oder ihnen nachzustellen. Ausnahmen von 
diesem Schutz sind nach § 45 (1) nur im Einzelfall zu-
lässig. Die Voraussetzungen dafür entsprechen den 
europäischen Vorgaben und gehen teils darüber hi-
naus. So genügt es für eine Ausnahme nicht, wenn es 
keine andere zufriedenstellende Lösung gibt, sondern 
es darf überhaupt keine zumutbare Alternative geben. 

Die Genehmigung von Ausnahmen ist Sache der 
zuständigen Landesbehörden. Zur Regelung von 
Ausnahmen können die Länder Rechtsverordnungen 
erlassen. Brandenburg hat 2018 als erstes Bundesland 
diese Möglichkeit genutzt.⁵ Auch das Wolfsmanage-
ment im Rahmen des Artenschutzrechts ist Länder-
sache. Dort wird es über Wolfsmanagementpläne und 
Landesrecht geregelt.

Der Wolf als gesellschaftliches Thema

Die gesamtdeutsche Dimension des Th emas Wolf zeigt 
sich auch in seiner politischen Bearbeitung. In dem 2018 
auf Bundesebene geschlossenen Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und SPD wurde ein Absatz zur Wei-
detierhaltung aufgenommen. Dieser Text beschäft igt 
sich ausschließlich mit dem Wolf. Die von den betrof-
fenen Verbänden deutlich angemahnte ökonomische 
Krise des Sektors wird jedoch nicht angesprochen.⁶

Auch im Deutschen Bundestag war der Wolf bereits 
Gegenstand intensiver Auseinandersetzungen, in ei-
ner Entschließung,⁷ zwei Plenardebatten⁸ sowie einer 
Anhörung und einem Fachgespräch in den zuständi-
gen Ausschüssen.⁹

In der gesellschaft lichen Debatte haben sich zwei 
Grundpositionen herausgebildet:

 ■ Position A: Wolf als Teil der Natur, Koexistenz 
durch Interessensausgleich, Prävention durch An-
wendung und Weiterentwicklung von Herden-
schutz, reaktive, selektive Tötung von auff älligen 
Wölfen, Ausschöpfung des geltenden Rechts, An-
erkennung des notwendigen Schutzstatus.
 Vertreter (Auswahl): B90/GRÜNE, LINKE, SPD, 
Verbändeplattform (BVBS, VFD, ÖJV, NABU, 
WWF, BUND, IFAW, DTSchB)¹⁰, ABL, BÖLW ¹¹. 

 ■ Position B: Wolf als Eindringling und Gefährder, 
Ablehnung der Koexistenz, Prävention durch nicht-
selektive Bejagung, Einrichtung wolfsfreier Zonen, 
Änderung des geltenden Rechts, Absenkung des 
Schutzstatus.
 Vertreter (Auswahl): CDU, FDP, AFD, Verbände-
plattform (DBV, DJV, DLG, VDL …)¹².

 ■ Schnittmenge A & B: Weidetierhaltung ist kulturell 
und ökologisch wertvoll, Herdenschutz ist mit den 
heutigen Mitteln nicht überall möglich, Herden-
schutz und Rissfolgen müssen umfassend durch 
staatliche Beihilfen ausgeglichen werden, Tötung 
von Wölfen, die Herdenschutz überwinden oder 
Menschen gefährden.

Die Europäische Kommission hat eine Änderung des 
Artenschutzrechts zum Wolf ausdrücklich abgelehnt.¹³ 
Daher wird sich die politische Diskussion vermutlich 
zumindest fachlich auf die Ausschöpfung des gelten-
den europäischen Rechts konzentrieren. Darauf wei-
sen auch die im Oktober 2018 eingebrachte Bundes-
ratsinitiative der Länder Brandenburg, Niedersachsen 
und Sachsen¹⁴ sowie die Beschlüsse der 91. Umwelt-
ministerkonferenz im November 2018 hin.¹⁵

Belastung der Weidetierhaltung durch den Wolf

Die Rückkehr des Wolfes trifft   besonders die Schafh al-
tung. Nach Wild sind Schafe und Ziegen mit Abstand 
seine primären Beutetiere. Aufgrund der – auch ohne 
Wolf – bereits kritischen ökonomischen Situation der 
Schäferei bedrohen die zusätzlichen wirtschaft lichen 
Lasten aus Herdenschutz und Rissen das Überleben 
des Sektors.

Ökonomische Situation

Zwischen 2005 und 2016 sank der Bestand an Mut-
terschafen in Deutschland insgesamt um 32 Prozent 
auf 1,1 Millionen.¹⁶ Die heimische Selbstversorgung 
mit Lamm lag 2016 bei 45 Prozent, deutlich unter dem 
europäischen Mittelwert von 83 Prozent.¹⁷ Importen 
im Wert von 350 Millionen Euro standen lediglich Ex-
porte im Umfang von 57 Millionen Euro gegenüber. 
Dabei entfi elen 56 Prozent des Handelsvolumens auf 
Drittländer.¹⁸

Die Zahl der Betriebe mit mehr als 500 Schafen fi el 
zwischen 2010 und 2016 um 13 Prozent auf 989 und 
ihre Schafb estände um 14 Prozent auf 966.000. Die-
se Betriebe hielten 52 Prozent der Schafe in Deutsch-
land.¹⁹ Obwohl haupterwerbliche Schäfereien nur 
0,4 Prozent der Agrarbetriebe ausmachen, erhalten 
sie 6,4 Prozent des genutzten Dauergrünlandes.²⁰ Die 
Schafh altung insgesamt pfl egt schätzungsweise zehn 
Prozent des deutschen Grünlandes. Dabei handelt es 
sich oft  um Flächen mit hohem Naturwert in benach-
teiligten Gebieten. 

Die wirtschaft liche Situation haupterwerblicher 
Schäfereien lässt sich betriebsbezogen anhand re-
gelmäßiger repräsentativer Erhebungen des Landes 
Sachsens nachvollziehen. Die Auswertung für das 
Wirtschaft sjahr 2015/2016 umfasste 59 Betriebe aus 
sechs Bundesländern. Diese Zahlen sind gewichtet 
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auf die östlichen Länder, repräsentieren aber etwa 
sechs Prozent der haupterwerblichen Betriebe in 
Deutschland:²¹ 

 ■ Im Mittel erwirtschaft eten die betrachteten Betriebe 
aus 199.725 Euro Umsatzerträgen ein ordentliches 
Ergebnis von 45.636 Euro. Davon wurden 22.998 
Euro für die Lebenshaltung entnommen. 

 ■ Die Erträge stammten zu 34 Prozent aus der Ur-
erzeugung, zu 25 Prozent aus den Direktzahlungen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen 
Union und zu 24 Prozent aus Zahlungen für um-
weltgerechte Agrarproduktion sowie zu 17 Prozent 
aus sonstigen Beihilfen und Erträgen.

 ■ Die Betriebe brachten bei einer Eigenkapitalquo-
te von 69 Prozent im Jahr Kapitaldienstleistungen 
von 24.225 Euro auf. Dadurch war selbst ihre kurz-
fristige Dienstfähigkeit zu 78 Prozent erschöpft . Es 
stand nicht genug Geld zur Verfügung, um das An-
lagevermögen zu erneuern. Der Cashfl ow III deckte 
nur 65 Prozent der Abschreibungen auf Anlagen, 
die insgesamt bereits zu 68 Prozent abgeschrieben 
waren. 

Fazit: Selbst das Mittel der Betriebe bewegte sich 
also bei deutlicher Substanzaufzehrung am Rand der 
Wirtschaft lichkeit. Das untere Drittel der Betriebe 
war nicht wirtschaft lich. Schäferinnen und Schäfer 
werden weder vom Markt noch durch staatliche Bei-
hilfen auskömmlich für ihre öff entlichen Leistungen 
entlohnt.

Es muss davon ausgegangen werden, dass bei unver-
änderter Markt- und Förderlage etwas 30 bis 50 Pro-
zent der Betriebe im nächsten Jahrzehnt aufgeben. 
Hinzu kommt, dass nach Schätzungen des Bundes-
verbandes Berufsschäfer nicht mehr als 30 Prozent der 
Betriebe eine Nachfolgeregelung 
haben, trotz Überalterung der Be-
triebsführer. Die Existenzkrise der 
Schäferei in Deutschland begann 
also schon lange vor dem Wolf. 
Die zusätzlichen Lasten durch 
den Wolf werden den Zusammen-
bruch des Sektors beschleunigen.

Risse

Im Jahr 2016 töteten oder verletz-
ten Wölfe 1.079 Weidetiere bei 285 
Übergriff en (Abb. 1). Unter den 
Nutztieren sind Schafe die primäre 
Beute des Wolfs. Im Zeitraum von 
2002 bis 2016 gab es 3.455 Risse, da-
von betrafen 87 Prozent Schafe und 
Ziegen, zehn Prozent Gatterwild 
sowie drei Prozent Rinder (Abb. 2).

Die Bundesländer zahlten 2016 zum Ausgleich 
von Schäden durch Risse De-Minimis-Beihilfen im 
Umfang von 135.140 Euro, also 464 Euro je Über-
griff .²² In der Regel erfolgt ein Schadenausgleich nur 
in Wolfsgebieten und nach einer aufwendigen Riss-
begutachtung. Dabei wird geprüft , ob fachgerechter 
Herdenschutz vorhanden war und der Wolf als Ver-
ursacher nicht auszuschließen ist. Aufgrund europä-
ischer Vorgaben sind diese Beihilfen beschränkt auf 
den Ausgleich von Tierverlusten und anderen direk-
ten Schäden. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf diese 
Zahlungen.

Indirekte Schäden gehen voll zu Lasten der Wei-
detierhalter, so beispielsweise geringere Lammzahlen 
oder Gewichtszunahme, aber auch Arbeitsaufwand 
durch Störungen im Verhältnis zwischen Herde und 
Hütehunden. Zukünft ig sollen zumindest die Kosten 
für Mehrarbeit durch die Suche nach ausgebrochenen 
Tieren beihilfefähig werden.

Jeder Riss belastet zudem die Schäferinnen und 
Schäfer sowie ihre Familien seelisch. Auf den ersten 
Riss folgt eine tiefe Angst vor dem nächsten Übergriff . 
Oft  wirken diese Belastungen tiefer als die wirtschaft -
lichen Folgen.

Herdenschutz

Die Kosten für Anschaff ung, Einsatz und Erhalt von 
Herdenschutzmaßnahmen sind beträchtlich. Sie sind 
weitgehend abhängig vom Flächentyp und Haltungs-
verfahren. Das Kuratorium für Technik und Bau wesen 
in der Landwirtschaft  (KTBL) hat dazu 2018 Zahlen 
vorgelegt: Im günstigsten Fall der Hütehaltung auf 
Heidefl ächen betragen die Mehrkosten für den Einsatz 
von Zäunen und Hunden demnach 54 Euro je Hektar 
Betriebsfl äche, im ungünstigen Fall bei Koppelhaltung 
auf Küstendeichen 843 Euro.²³ 

Abb. 1: Wolfsverursachte Nutztierschäden in Deutschland
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Seit 2000 gibt es reproduzierende Wolfsrudel in 
Deutschland. Bei Übergriffen auf kleinere Nutztiere wie 
Schafe oder Gatterwild werden häufig mehrere Tiere 
getötet bzw. verletzt. 

Quelle: DBBW²⁴
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Durch den Herdenschutz fallen also in einer typi-
schen Schäferei mit 180 Hektar bei Einsatz von Zäunen 
und Hunden mindestens Mehrkosten von 9.720 Euro 
an oder 20 Prozent des ordentlichen Betriebsergeb-
nisses beziehungsweise 43 Prozent der Entnahmen 
für die Lebenshaltung. Die Mehrkosten allein für die 
erwerbliche Schäferei lassen sich bei fl ächendecken-
der Ausbreitung des Wolfes auf zehn bis 30 Millionen 
Euro im Jahr schätzen.

Daher ist es beunruhigend, dass der Bundestag vor 
Kurzem gerade einmal 1,05 Millionen Euro für den 
Herdenschutz zur Verfügung gestellt hat. Diese Ent-
scheidung steht auch im auff älligen Kontrast zu dem 
Raum, den die Verteidigung der Schafh altung gegen 
den Wolf in der politischen Debatte einnimmt. 

Die Bundesländer leisteten im Jahr 2016 De-Mini-
mis-Beihilfen zum Herdenschutz in Wolfsgebieten im 
Umfang von 1.100.963 Euro.²⁶ Förderfähig sind aller-
dings nur Investitionskosten, die nach Berechnung 
der KTBL lediglich einen Bruchteil der Vollkosten 
ausmachen. Im Fall wolfsabweisender Zäune beträgt 
dieser Anteil fünf Prozent.²⁷ Die kürzliche Entschei-
dung der Europäischen Kommission, die Beihilfe-
fähigkeit der Investitionskosten von 80 Prozent auf 
100 Prozent anzuheben, wird die betroff enen Betriebe 
also kaum entlasten.

Fazit: Staatliche Beihilfen gleichen nur einen 
Bruchteil der Lasten durch die Rückkehr des Wolfes 
aus. Die Folgen von wiederholten Übergriff en können 
die Existenz einzelner Betriebe gefährden. Die Mehr-
kosten für den Herdenschutz stehen in keinem Ver-
hältnis zu den Erträgen erwerblicher Betriebe. Sie sind 
geeignet, wirtschaft liche Existenzen zu zerstören, und 
damit unzumutbar.

Lösungsansätze

Die gesellschaft liche Debatte in Deutschland konzen-
triert sich idealtypisch betrachtet auf zwei Lösungs-
ansätze. Der erste setzt auf die Regulierung des Wolfes 
durch Populationskontrolle. Der zweite setzt auf die 
Prävention von Konfl ikten durch Herdenschutz und 
selektive Abschüsse von auff älligen Wölfen.

Regulierung des Wolfes

Vertreter der Regulierung fordern eine strikte Be-
standsobergrenze und eine ordentliche Bejagung des 
Wolfs. Gebiete, in denen Herdenschutz aus ihrer Sicht 
unmöglich ist, sollen wolfsfreie Zonen werden. 

Es ist jedoch wissenschaft lich unbelegt, dass freie Be-
jagung von Wölfen zu weniger Übergriff en auf Nutz-
tiere führt. Die Literatur ist dazu uneins. Sie kommt 
teils auf der gleichen Datenbasis zu unterschiedlichen 
Ergebnissen. Es gibt sogar Hinweise, dass Übergriff e 
nach Abschüssen zunehmen können. Mögliche Er-
klärungen dafür sind Störungen der Rudelstrukturen 
und das Nachrücken von Jungtieren ohne Scheu vor 
Herdenschutz in freigewordene Territorien.²⁸

Im Konzept der Bestandsobergrenze werden Tier-
bestände, die eine defi nierte Grundpopulation über-
steigen, zum Abschuss freigegeben. Im Fall des Wolfes 
als besonders geschützter Art ist dieser Ansatz rechts-
widrig. Dennoch wird oft  behauptet, es gäbe eine 
entsprechende rechtskonforme Praxis in Schweden, 
Finnland und Frankreich. Das ist sachlich falsch: 

Gegen Schweden hat die Kommission im Juni 2015 
ein Verfahren wegen Vertragsverletzung eröff net.²⁹ 
Und im Konfl ikt mit Finnland hat der Europäische 
Gerichtshof 2007 ein Urteil gesprochen:

 ■ Abschussquoten sind demnach lediglich zulässig, 
wenn sie im nationalen Recht Obergrenzen festle-
gen, die Genehmigungen für Abschüsse nach Artikel 
16 (2) FFH-Richtlinie begrenzen. Diese Grenze muss 
sich am günstigen Erhaltungszustand orientieren. 

 ■ Ferner ergibt sich aus dem Urteil, das präventive 
Abschüsse im Rahmen von Artikel 16 (2) FFH-
Richtlinie grundsätzlich nur zulässig sind, sofern 
wissenschaft lich nachgewiesen ist, dass sie tatsäch-
lich die Abwehr oder Minderung schwerwiegender 
Schäden bewirken können.³⁰

In Frankreich begrenzt nach diesen Vorgaben eine na-
tionale Abschussquote, orientiert am günstigen Erhal-
tungszustand, die Anzahl der Abschüsse, die von den 
Präfekturen unter Beachtung von Artikel 16 (2) geneh-
migt werde dürfen.³¹ Es handelt sich hier also nicht um 
eine Quote für genehmigungsfreie Abschüsse.

Fazit: Wolfsfreie Zonen sind aufgrund des Territo-
rial- und Wanderverhaltens des Wolfes in Verbindung 

Abb. 2: Anteil Nutztierarten 2002–2016
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Verteilung der wolfsverursachten Schäden (Anzahl getöteter/

verletzter Tiere) auf verschiedene Nutztierarten (n = 3.455, 

2002 bis 2016). Die Schadensangaben enthalten keine Alter-

seinteilung. Bei getöteten Rindern handelt es sich überwie-

gend um Kälber.
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mit der heimischen Flächenstruktur in Deutschland 
nicht umsetzbar.³² Außerdem sind sie rechtswidrig.³³ 
Bestandsobergrenzen oder wolfsfreie Zonen sind im 
Moment rechtlich unmöglich. Sie sind auch praktisch 
keine sinnvollen Lösungsansätze für den Umgang mit 
dem Wolf in Deutschland.

Prävention von Konflikten

Die Wirksamkeit von Herdenschutz bei der Präven-
tion von Wolfsübergriff en zeigt beispielhaft  ein Ver-
gleich der Nachbarländer Norwegen und Schweden. 
Beide Länder bejagen den Wolf. Dennoch reißt ein 
Wolf pro Jahr in Norwegen 34 Schafe, aber in Schwe-
den nur 0,85. Der maßgebliche Unterschied ist, dass 
Schafe in Norwegen unbehütet auf freien Flächen wei-
den, während sie in Schweden hinter Zäunen gehalten 
werden.³⁴ 

Bisher haben sich auch in Deutschland verschie-
dene Kombinationen aus Maßnahmen des Herden-
schutzes auf vielen Flächen bewährt. Das sind vor 
allem die aktive Behütung von Herden, wolfsabwei-
sende Einfriedungen und Herdenschutzhunde. 

Die heute bekannten Formen des Herdenschutzes 
sind aber nicht für alle Betriebe und Flächen geeignet. 
Beispiele dafür sind Deiche, Gebirge, Tourismusgebie-
te und auch kleinere Herden im Nebenerwerb oder in 
der Zucht. Für diese Fälle müssen Lösungen gefunden 
werden. Dafür muss die technische Entwicklung vor-

angetrieben werden. Die letzte große Innovation im 
Herdenschutz war das Weidezaungerät. Vielverspre-
chende Ansätze fi nden sich unter anderem mit Blick 
auf Ultraschallhalsbänder, Bodenradar oder Drohnen.

Es ist bei alldem wichtig anzuerkennen, dass es voll-
kommen sicheren Herdenschutz nicht gibt. Herden-
schutz ist immer nur Risikomanagement. 

Wölfe dürfen nicht lernen, dass Weidetiere eine 
mögliche Beute sind. Daher ist Herdenschutz ohne 
praktische Alternative. Er ist notwendig, egal ob es in 
einem Gebiet zehn oder 100 Wölfe gibt. Ebenso not-
wendig ist die selektive Entnahme von Einzelwölfen 
oder Rudeln, die Weidetiere trotz Herdenschutz be-
jagen. Im Interesse der Koexistenz gibt es dazu keine 
Alternative. 

In Deutschland haben Schäferei, Naturschutz und 
Tierschutz einen Konsens zur Entnahme gefunden: 
Wölfe, die sorgfältig angewendeten, empfohlenen 
Herdenschutz zweimal überwinden und Weidetiere 
töten oder verletzen, sollten entnommen werden, so 
die Verbände in einem Off enen Brief an die 91. Um-
weltministerkonferenz vom 8. November 2018.³⁵

Abschlussbetrachtung

Die Europäische Kommission hat Änderungen des 
Artenschutzrechts ausgeschlossen, trotz Einwir-
kungen der Bundesregierung und des Europäischen 
Parlaments.³⁶ Der Rechtsrahmen wird sich daher in 
den nächsten fünf bis zehn Jahren sicherlich nicht 
verändern. Europäische Rechtsetzungsprozesse sind 
bekanntlich sehr langwierig. 

Bis 2023 soll sich aber die Wolfspopulation in 
Deutschland mehr als vervierfachen und auf 254 Ru-
del anwachsen. Ab etwa 2035 ist eine Stabilisierung der 
Population auf 430 Rudel zu erwarten.³⁷ Daher ist es 
dringend notwendig, dass die politischen Lager ihre 
Konfl ikte über den langfristigen Umgang mit dem 
Wolf beiseiteschieben. Lösungsansätze, die unmittel-
bar im Hier und Jetzt wirken, müssen Vorrang haben. 
Es gilt gemeinsam eine Zukunft  für die Schäferei in 
Deutschland zu sichern.

Anmerkungen

  Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema 

Wolf (DBBW): Wölfe in Deutschland – Statusbericht 2016/17. 

Informationsstand: November 2017. Görlitz 2017 (www.dbb-

wolf.de/mehr/literatur-download/statusberichte).

  Ebd., S 2.
  Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 

der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 

und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22. Juli 1992), S. 7.

  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-

schutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 

zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. September 

2017 (BGBl. I S. 3434).

Folgerungen & Forderungen

 ■ Herdenschutz muss soweit möglich zur Normalität wer-

den, genauso die Entnahme von auff älligen Wölfen.

 ■ Die zusätzlichen wirtschaftlichen Belastungen der 

Schäferei durch die Rückkehr des Wolfes müssen in 

vollem Umfang verpflichtend durch Beihilfen auf-

gefangen werden. 

 ■ Der nationale Strategieplan für die GAP 2020 muss 

ein Instrument für den Herdenschutz enthalten.

 ■ Aufgrund des unklaren Zeitplans zur GAP 2020 

müssen die Zuwendungen für Rissschäden und Her-

denschutz zeitnah in notifizierte Beihilfen überführt 

werden. Das geschaffene Bundesprogramm Herden-

schutz ist auszubauen. Die Vorgaben des europäi-

schen Beihilferechts sind dabei auszuschöpfen.

 ■ Die Wirtschaftlichkeit der Schafhaltung muss ge-

sichert werden. Schäferinnen und Schäfer müssen 

auskömmlich für ihre Erzeugnisse und gesellschaft-

lichen Leistungen in Natur, Umwelt und Kultur 

entlohnt werden. Solange der Markt versagt, muss 

der Staat eintreten. Nach Ablehnung der Weidetier-

prämie ist die Bundesregierung in der Pflicht einen 

entsprechenden Vorschlag auszuarbeiten.
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